
 

Amtliche Bekanntmachung  
 

Feststellung des Wahlleiters der Stadt Mechernich über  
das Freibleiben eines Sitzes im Rat der Stadt Mechernich 

 

gemäß § 45 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande  
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz – KWahlG) 

in der zurzeit geltenden Fassung 
 

 
 
Herr Cuma Kaya, der bei den Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 in den Rat der Stadt 
Mechernich gewählt worden ist, hat gemäß § 38 KWahlG mir gegenüber am 20. Januar 
2017 schriftlich zur Niederschrift erklärt, dass er mit Ablauf des 31. Januar 2017 auf 
seinen Sitz im Rat der Stadt Mechernich verzichtet. 
 
Herr Kaya wurde von der Partei DIE LINKE vorgeschlagen. 
Ein/Eine ausdrücklich bezeichnete/r Ersatzbewerber/in für Herrn Kaya ist in der Reserveliste 
der v. g. Partei zur Kommunalwahl 2014 nicht benannt. 
Demnach erfolgt die Nachbesetzung durch den/die auf der Reserveliste der Reihenfolge 
nach nächste/n Bewerber/in (Listennächste/r). 
 
Die Listennächsten bleiben gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 KWahlG außer Betracht, da sie aus 
der Partei DIE LINKE, für die sie bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 aufgestellt waren, 
ausgeschieden sind bzw. das Ratsmandat nicht annehmen möchten. 
 
Da die Reserveliste der Partei DIE LINKE erschöpft ist, bleibt der durch den 
Mandatsverzicht von Herrn Cuma Kaya freigewordene Sitz der v. g. Partei im Rat der 
Stadt Mechernich gemäß § 45 Abs. 1 Satz 4 KWahlG bis zum Ende dieser Wahlperiode 
unbesetzt, die gesetzliche Mitgliederzahl vermindert sich entsprechend. 
 
Gegen die Gültigkeit der Feststellung des Wahlleiters können gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG  
 

- jede/jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wähler-

gruppen, die an der Kommunalwahl 2014 teilgenommen haben sowie 
- die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im „Amtsblatt“ der Stadt 
Mechernich Einspruch erheben. 
Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Mechernich, Bergstr. 1, 53894 Mechernich, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadt Mechernich zu erklären. 
 
 

Mechernich, den 16. Februar 2017 
 
 

STADT MECHERNICH 
 

gez. 
 

Dr. Hans-Peter Schick 
- Wahlleiter – 

 
 

Der Inhalt der v. g. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Mechernich 
http://mechernich.de/seiten/rathaus_service/218_Bekanntmachungen_Beteiligungen.php 

veröffentlicht. 


